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Institut für Bienenkunde und Imkerei: 

 
Betrieb von Belegstellen während der 

Corona-Pandemie 
 

 

Nach aktuellem Informationsstand (7.4.2020) sind keine Ausnahmeregelungen für die Im-
kerei erforderlich. Kritisch im Sinne einer weiteren Ausbreitung des Virus sind vor allem 
Menschenansammlungen. Diese sind zu vermeiden. 
Es sind immer die aktuell gültigen behördlichen Vorgaben einzuhalten. Aus Gründen des 
eigenen Schutzes und der verantwortlichen Vorsorge für die Anlieferer  sollten während 
der gesamten Saison 2020 enge Ansammlungen von Züchtern/Imkern an Belegstellen 
unterbleiben. 
 

Neben den aktuell jeweils gültigen gesetzlichen und allgemeinen Regelungen wird aus 
fachlicher Sicht empfohlen, ausreichende Vorbereitungen zu treffen und folgende Verhal-
tensweisen und Regelungen beim Belegstellenbetrieb einzuhalten: 
 

Empfehlungen zu Maßnahmen vor der Öffnung der Belegstelle: 
- Telefonische Vorbesprechungen im Belegstellenteam mit Aufgabenverteilung. 
- Wenn möglich Verlängerung des Anlieferungszeitraums um 2-3 Wochen.  
- An Anlieferungstagen bei Bedarf längere Öffnungszeiten ermöglichen. 
- Wenn nötig per Telefon auch andere Anlieferungszeiten für bekannte Züchter er-

lauben und organisieren. 
- Anliefernde Züchter rechtzeitig auf die vorgesehenen Maßnahmen hinweisen.  
- Alle Mitwirkenden im Belegstellenteam sollten über die besonderen Hygiene-

Maßnahmen und die besonderen Vorkehrungen im Einzelnen eine Unterweisung 
erhalten. 

- Mehrbedarf an Zeit bei Aufbau und Abbau einplanen. 
- Die Vorauswahl, die Anlieferung und Aufstellung, sowie die Pflege der Drohnen-

völker durch die Züchter müssen ohne Gruppenbildung und durch Einhalten der 
gebotenen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen.  

Vorbereitungen: 
- Soweit möglich, das Belegstellengelände unterteilen zum Lenken der Besucher.  
- Befestigungsmaterial, Bänder für Besucherlenkung und Pfosten besorgen.  
- Große gut lesbare Hinweis-Schilder für den „Corona“-Betrieb anfertigen und an-

bringen (Bspw.: „zur Station Anlieferung“, „zur Abholung“, „zur Station Umlarven“)  
- Aufforderung zur Einhaltung der 2-m-Abstandsregel bei Anlieferung, zur Aufstel-

lung und Abholung der Begattungskästchen durch jeden Imker einzeln. 
- Der Aufbau der Belegstellen-Schutzhäuschen gegen Ende April/Anfang Mai ist auf 

mehrere Tage zu verteilen mit geringer Anzahl Freiwilliger pro Tag.Hierbei drin-
gend auf die Abstandsregeln achten!  
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Vorkehrungen / Maßnahmen während der Öffnung der Belegstelle: 
- Kontakte zwischen Personen nur mit ausreichendem Sicherheitsabstand von 2 Me-

tern. Wenn möglich Tragen von Atemschutzmasken. 
- Hinweisschild am Belegstelleneingang mit Informationen zu den Abstandsregeln 

und Hygiene-Verhaltensweisen 
- Anlieferungen von Königinnen erfolgen ausschließlich nach telefonischer Abspra-

che mit klarer Terminsetzung. Es ist zu vermeiden, dass mehrere Züchter gleich-
zeitig anliefern.  

- Bei Belegstellen mit beschränkten Zufahrtsrechten ist auf Fahrgemeinschaften zu 
verzichten.  

- Räumliche Engstellen vermeiden!  
- Aufstellung und Abholung der Begattungskästchen durch jeden Züchter einzeln. 

Belegstellenpersonal kann ggf. und bei Bedarf die Aufstellung in gebührendem Ab-
stand (2m) begleiten. Die Meldung der Anlieferung / Abholung und der wichtigsten 
relevanten Daten muss mit entsprechendem Sicherheitsabstand erfolgen. Eintra-
gungen in das Belegstellenbuch erfolgen nur durch das Belegstellenpersonal. 

- Umlarvtermine nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung. Es können jeweils 
nur einzelne Züchter zum Umlarven kommen; dabei ist auf den geforderten Si-
cherheitsabstand zum Umlarvenden zu achten. Bei mehreren Umlarv-Stationen 
können diese parallel betrieben werden, wenn sie sich in ausreichendem Abstand 
zueinander befinden. Übergabe der beschrifteten Zuchtlatten z.B. an einem abge-
sperrten Standort (Übergabe-Tisch). Das Tragen von Atemschutzmasken wird 
dringend empfohlen. 

- Auch telefonische oder elektronische Nachmeldungen von Daten sollten bei be-
kannten Züchtern ermöglicht werden. 

- Die Möglichkeit einer Waschgelegenheit mit Seife und Einmalhandtüchern schaffen 
(Wasserkanister mit entsprechendem Auslaufhahn, z.B. Kugelverschluß mit Hebel) 

 
 

Gut aufpassen – Rücksicht nehmen – Gesund bleiben! 
 


